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Betriebsrenten sollen vor allem der Weiterführung 
des Betriebes dienen und einen echten Ausgleich für 
den unfallbedingten, auf Dauer eingetretenen Ein-
kommensverlust bieten.

Wer hat Anspruch? 

Anspruch auf Betriebsrente besteht grundsätzlich, 
wenn die Erwerbsfähigkeit aufgrund des Arbeitsun-
falles bzw. der Berufskrankheit über ein Jahr nach 
Eintritt des Versicherungsfalles hinaus um mindes-
tens 20 Prozent vermindert ist. Es besteht jedoch 
kein Betriebsrentenanspruch, wenn zum Zeitpunkt 
des Rentenanfalles bereits eine Pension bzw. ein 
Ruhegenuss aus dem Versicherungsfall des Alters 
bezogen wird. 

Es besteht ebenso kein Betriebsrentenanspruch, 
wenn zum Zeitpunkt des Rentenanfalles eine 
Erwerbs unfähigkeitspension nach dem Bauern- 
Sozialversicherungsgesetz (BSVG) bezogen wird. 
(Die Einschränkung bezüglich einer Erwerbsunfä-
higkeitspension nach dem BSVG gilt jedoch nicht, 
wenn der Pensionsbezug kausal durch den Arbeits-
unfall bzw. die Berufskrankheit herbeigeführt 
 worden und die Pension binnen einem Jahr nach 
Eintritt des Versicherungsfalles angefallen ist.) 

Im Falle eines Pensionsanspruches aus dem Ver-
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) oder der Erwerbsunfähigkeit nach dem Ge-
werblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) oder 
eines Ruhegenusses wegen Dienstunfähigkeit, darf 
das Regelpensionsalter noch nicht erreicht sein. Die 
Betriebsrente gebührt für die Dauer der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 Prozent.

Anfall der Betriebsrente 

Besteht ein Anspruch auf Betriebsrente, fällt die-
se ein Jahr nach dem Tag an, der dem Eintritt des 
Versicherungsfalles folgt. Die Auszahlung erfolgt 
14-mal pro Jahr monatlich im Nachhinein, die Son-
derzahlungen gebühren in den Monaten April und 
September. 

Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ist ein im Gesetz fest-
gelegter fester Betrag, der jährlich angepasst wird. 
Wird gleichzeitig auch eine Erwerbstätigkeit als 
Dienstnehmer ausgeübt, wird unter bestimmten 
Voraussetzungen ein solches Einkommen im Ka-
lenderjahr vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
berücksichtigt. 

Rentenhöhe

Die Höhe der Rente hängt neben der Bemessungs-
grundlage von der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) ab. Bei 100-prozentiger Minderung der Er-
werbsfähigkeit gebührt die Vollrente. Sie beträgt 
jährlich 2/3 der Bemessungsgrundlage. Bei teil-
weiser Erwerbsunfähigkeit beträgt die Rente den 
Teil der Vollrente, der dem Grad der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente). Die monat-
liche Rente beträgt ein Vierzehntel des Jahresbe-
trages.

„Schwerversehrt“ sind Versehrte, die Anspruch auf 
eine Unfallrente von mindestens 50 Prozent haben 
oder auf mehrere Betriebs- bzw. Versehrtenrenten, 
deren Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit 
mindestens 50 Prozent erreicht. Schwerversehr-
ten gebührt zur Betriebsrente eine Zusatzrente 
in der Höhe von 20 Prozent der Betriebsrente. Bei 
Anspruch auf Rente(n) im Ausmaß von zumindest 
70 Prozent beträgt die Zusatzrente 50 Prozent der 
Betriebsrente. 

Gesamtrente

Bezieht der Versehrte mehrere Renten aus der Un-
fallversicherung aufgrund einer land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeit, so ist spätestens mit Beginn 
des 3. Jahres nach Eintritt des letzten Versiche-
rungsfalles eine Rente festzustellen, die sich nach 
dem Grad der durch alle Versicherungsfälle verur-
sachten Minderung der Erwerbsfähigkeit ergibt.

UNFALL

Information über die Betriebsrente
FÜR BAUERN



2 von 2

Änderungen

Eine Neufeststellung der Betriebsrente ist nur 
dann möglich, wenn eine wesentliche Änderung 
der für die Entschädigung maßgeblichen Verhält-
nisse eintritt. Als wesentlich gilt eine Änderung der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
zehn Prozent sowie das Erreichen bzw. der Weg-
fall von Schwerversehrtheit oder eines Rentenan-
spruchs. Eine Neufeststellung der Betriebsrente 
kann innerhalb der ersten zwei Jahre nach Eintritt 
des Versicherungsfalles jederzeit vorgenommen 
werden (vorläufige Betriebsrente).

Spätestens nach Ablauf von zwei Jahren ist die 
Rente als Dauerrente festzustellen. Dies bedeutet, 
dass sie in der Regel nur in Zeiträumen von mindes-
tens einem Jahr seit der letzten Feststellung geän-
dert oder entzogen werden kann.

Verschlimmerungsantrag

Haben sich die Unfallfolgen wesentlich verschlech-
tert, können Sie eine Verschlimmerungsmeldung 
erstatten. Über diesen Antrag ist mit Bescheid zu 
entscheiden. 

Ruhen der Leistungen

Die Betriebsrente ruht unter anderem für die Dauer 
der Verbüßung einer einen Monat übersteigenden 
Freiheitsstrafe.

Wegfall von Renten – verpflichtende  
Rentenabfertigung

Grundsätzlich fallen Betriebsrenten mit dem Tag 
der Aufgabe des Betriebes, spätestens mit dem Tag 
des Anfalles einer Pension bzw. eines Ruhegenusses 
aus dem Versicherungsfall des Alters nach allen Ge-
setzen oder einer Pension aus dem Versicherungs-
fall der Erwerbsunfähigkeit nach dem BSVG weg. 
Bei Bezug einer Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit nach dem ASVG 
oder der Erwerbsunfähigkeit nach dem GSVG oder 
eines Ruhegenusses wegen Dienstunfähigkeit fällt 
die Betriebsrente spätestens mit dem Monatsers-
ten nach Erreichen des Regelpensionsalters weg. 
In Ausnahmefällen fällt eine Betriebsrente trotz 

des Bezugs einer Erwerbsunfähigkeitspension nach 
dem BSVG erst spätestens mit dem Monatsersten 
nach Erreichen des Regelpensionsalters weg. 

Bei einer Dauerrente bzw. einer vorläufigen Be-
triebsrente, bei der auf Grund der Entwicklung der 
Unfallfolgen die Zuerkennung einer Dauerrente zu 
erwarten ist, gebührt anstelle der weggefallenen 
Betriebsrente eine verpflichtende Abfertigung. Die 
Höhe des Abfertigungsbetrages ergibt sich aus 
dem Sockelbetrag der fünffachen Jahresrente, 
welcher für jedes Lebensjahr vom Zeitpunkt des 
Wegfalls der Betriebsrente bis zur Vollendung des 
80. Lebensjahres um 2 % erhöht wird. 

 
Anweisung der Leistung

Laufende Rentenzahlungen sind grundsätzlich auf 
das persönliche Konto der anspruchsberechtigten 
Person zu überweisen. Nur auf ausdrückliches Ver-
langen des Anspruchsberechtigten sind die Renten-
zahlungen auf dem Postweg anzuweisen.

Meldepflicht

Die Empfänger einer Betriebsrente sind verpflich-
tet, jede Änderung in den für den Rentenbezug 
maßgeblichen Verhältnissen binnen zwei Wochen 
der Sozialversicherung der Selbständigen zu mel-
den. Insbesondere ist die Änderung des Wohnsitzes 
oder einer Bankverbindung, über die die Renten-
anweisung erfolgt, bekannt zu geben. Zu melden 
ist weiters die gänzliche Aufgabe des eigenen 
landwirtschaftlichen Betriebes sowie die Beantra-
gung bzw. die Zuerkennung einer Pension aus dem 
Versicherungsfall des Alters, eines Ruhegenusses 
oder einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit nach dem BSVG.

Auskünfte

Auskünfte in Unfalls- und allen anderen Sozialver-
sicherungsangelegenheiten erhalten Sie in der für 
Ihren Wohnsitz zuständigen Landesstelle und bei 
den Beratungstagen der Sozialversicherung der 
Selbständigen. Wenn Sie sich schriftlich an die SVS 
wenden, so führen Sie bitte stets Ihren Namen, die 
genaue Anschrift und die Versicherungsnummer an.

Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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